27. NOVEMBER 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf Forscher, Praktikanten und Freiwillige


(Belgisches Staatsblatt vom 23. Dezember 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


27. NOVEMBER 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf Forscher, Praktikanten und Freiwillige


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

Aufgrund der Artikel 1/1 § 1 Absatz 2, 1/2 § 1 Absatz 2, 10bis §§ 5 bis 6, 10ter, § 2quater bis § 2quinquies, 19 § 1 und § 5 Absatz 2, 47/5, 61/13 § 2 Absatz 2, 61/13/2 § 1 Absatz 2, 61/13/2 § 2 Absatz 2, 61/13/4 § 1 Absatz 4, 61/13/5 § 5 Absatz 2, 61/13/5 § 5 Absatz 3, 61/13/9 Absatz 2, 61/13/13 § 6, 61/13/14 § 4, 61/13/19 Absatz 3, 61/13/20 § 2 Absatz 2, 61/13/22 § 1 Absatz 2, 61/13/22 § 2 Absatz 2, 61/13/22 § 3 Absatz 2, 61/13/30 § 1 Absatz 2, 61/13/30 § 2 Absatz 2, 61/39 und 61/48 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, eingefügt und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. August 2022;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 6. September 2022;

Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 15. September 2022;

Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 72.274/4 des Staatsrates vom 27. Oktober 2022, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und der Staatssekretärin für Asyl und Migration und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:




KAPITEL 1 ­ Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegender Erlass dient der Teilumsetzung:

der Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit (Neufassung).


KAPITEL 2 - Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


Art. 2 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 4 werden die Wörter "zuständiger Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständiger regionaler Behörde" ersetzt.

2. Der Artikel wird durch die Nummern 16 bis 19 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"16. Erlaubnis für Forscher: den in Artikel 61/10 § 1 Nr. 7 des Gesetzes erwähnten Aufenthaltstitel, der gemäß dem Muster in Anlage 6 ausgestellt wird und den Vermerk "Forscher" trägt, sowie den Vermerk "Mobilitätsprogramm" bei Forschern, die im Rahmen eines bestimmten Unions- oder multilateralen Programms mit Mobilitätsmaßnahmen oder im Rahmen einer Vereinbarung zwischen zwei oder mehr anerkannten Hochschuleinrichtungen in die Union reisen,

17. Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher: den in Artikel 61/10 § 1 Nr. 8 des Gesetzes erwähnten Aufenthaltstitel, der gemäß dem Muster in Anlage 6 ausgestellt wird und den Vermerk "Forscher-Mobilität" trägt,

18. Erlaubnis für Praktikanten: den in Artikel 61/13/16 § 1 Nr. 2 des Gesetzes erwähnten Aufenthaltstitel, der gemäß dem Muster in Anlage 6 ausgestellt wird und den Vermerk "Praktikant" trägt,

19. Erlaubnis für Freiwillige: den in Artikel 61/13/25 Nr. 2 des Gesetzes erwähnten Aufenthaltstitel, der gemäß dem Muster in Anlage 6 ausgestellt wird und den Vermerk "Freiwilliger" trägt."


Art. 3 - Artikel 1/1/1 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 9. Februar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Nr. 2 Buchstabe f) werden die Wörter "13 und 14" durch die Wörter "13, 14, 15, 16, 17 und 18" ersetzt.

2. In § 2 Nr. 3 werden die Wörter "8 und 9" durch die Wörter "8, 9 und 15" ersetzt.


Art. 4 - Artikel 1/2/1 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 werden zwischen den Wörtern "in Artikel" und den Wörtern "61/25-1" die Wörter "61/12, 61/13/8, 61/13/12, 61/13/18, 61/13/27," eingefügt.

2. In § 1 werden die Wörter "Nr. 8, 10, 11, 12, 13 beziehungsweise 14" durch die Wörter "Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 beziehungsweise 18" ersetzt.

3. In § 1 werden die Wörter "bei der zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "bei der zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.

4. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter "die zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "die zuständige regionale Behörde" ersetzt.

5. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter "die zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "die zuständige regionale Behörde" ersetzt.

6. In § 3 Absatz 1 werden zwischen dem Wort "Gemäß" und den Wörtern "Artikel 61/25-5 § 3 Absatz 1" die Wörter "Artikel 61/12 § 5, Artikel 61/13/8 § 4, Artikel 61/13/13 § 2, Artikel 61/13/18 § 5, Artikel 61/13/27 § 5," eingefügt.

7. In § 3 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "des in Artikel" und den Wörtern "61/25-1" die Wörter "61/12, 61/13/8, 61/13/12, 61/13/18, 61/13/27," eingefügt.

8. In § 4 werden zwischen den Wörtern "Gemäß Artikel" und den Wörtern "61/25-5 § 3 Absatz 2" die Wörter "61/13/3 § 2 Nr. 4, 61/13/10 § 2 Nr. 4, 61/13/23 § 2 Nr. 4, 61/13/31 § 2 Nr. 4," eingefügt.


Art. 5 - Artikel 25/2 § 5 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 5 werden zwischen den Wörtern "als unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer" und den Wörtern "oder als unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer" die Wörter ", als unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer" eingefügt.

2. Paragraph 5 wird durch die Nummern 6 bis 10 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"6. Drittstaatsangehörige, die die Eigenschaft eines Forschers besitzen oder zu diesem Zweck einen Antrag gemäß Artikel 61/12 des Gesetzes einreichen,

7. Drittstaatsangehörige, die im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität die Eigenschaft eines Forschers besitzen oder zu diesem Zweck eine Mitteilung gemäß Artikel 61/13/5 des Gesetzes einreichen.

8. Drittstaatsangehörige, die im Rahmen einer langfristigen Mobilität die Eigenschaft eines Forschers besitzen oder zu diesem Zweck einen Antrag gemäß Artikel 61/13/8 des Gesetzes einreichen,

9. Drittstaatsangehörige, die die Eigenschaft eines Praktikanten besitzen oder zu diesem Zweck einen Antrag gemäß Artikel 61/13/18 des Gesetzes einreichen,

7. Drittstaatsangehörige, die im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes die Eigenschaft eines Freiwilligen besitzen oder zu diesem Zweck einen Antrag gemäß Artikel 61/13/27 des Gesetzes einreichen."


Art. 6 - Artikel 31 desselben Erlasses, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 12. Juni 2020 und zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 1 werden die Wörter "Vorbehaltlich der Nummern 6 und 12" durch die Wörter "Unbeschadet der Nummern 6, 12 und 18 bis 22" ersetzt.

2. In Nr. 3 werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.

3. Der Artikel wird durch die Nummern 18 bis 22 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"18. Erlaubnisse für Forscher haben eine Gültigkeitsdauer, die der Dauer der erteilten Aufenthaltserlaubnis als Forscher entspricht, die der Arbeitserlaubnis gemäß den geltenden regionalen Rechtsvorschriften entspricht,

19. Erlaubnisse für langfristige Mobilität für Forscher haben eine Gültigkeitsdauer, die der Dauer der im Rahmen einer langfristigen Mobilität erteilten Aufenthaltserlaubnis als Forscher entspricht, die der Arbeitserlaubnis gemäß den geltenden regionalen Rechtsvorschriften entspricht,

20. Erlaubnisse nach der Forschungstätigkeit im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung haben eine Gültigkeitsdauer, die der Dauer der erteilten Aufenthaltserlaubnis entspricht, wobei die Höchstdauer von zwölf Monaten zu berücksichtigen ist,

21. Erlaubnisse für Praktikanten haben eine Gültigkeitsdauer, die der Dauer der erteilten Aufenthaltserlaubnis als Praktikant entspricht, die der Arbeitserlaubnis gemäß den geltenden regionalen Rechtsvorschriften entspricht, wobei die in Artikel 53 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 erwähnte Höchstdauer von sechs Monaten zu berücksichtigen ist,

22. Erlaubnisse für Freiwillige haben eine Gültigkeitsdauer, die der Dauer der erteilten Aufenthaltserlaubnis als Freiwilliger entspricht, die der Arbeitserlaubnis gemäß den geltenden regionalen Rechtsvorschriften entspricht, wobei die in Artikel 61 Absatz 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 erwähnte Höchstdauer von zwölf Monaten zu berücksichtigen ist."


Art. 7 - Artikel 32 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "5 und 7 bis 11" durch die Wörter "5, 7 bis 11, 14 und 15" ersetzt.

2. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter "5 und 7 bis 11" durch die Wörter "5, 7 bis 11, 14 und 15" ersetzt.

3. In § 3 Absatz 2 werden die Wörter "12 und 13" durch die Wörter ", 12, 13, 16, 17, 18 und 21" ersetzt.


Art. 8 - Artikel 33 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter "die zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "die zuständige regionale Behörde" ersetzt.

2. In § 2 Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "die Regionalbehörde" durch die Wörter "die regionale Behörde" ersetzt.

3. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter "die zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "die zuständige regionale Behörde" und die Wörter "der Regionalbehörde" durch die Wörter "der regionalen Behörde" ersetzt.

4. In § 4 Absatz 1 werden die Wörter "die zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "die zuständige regionale Behörde" ersetzt.

5. In § 4 Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "der Regionalbehörde" durch die Wörter "der regionalen Behörde" ersetzt.

6. In § 5 Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter "der Regionalbehörde" durch die Wörter "der regionalen Behörde" ersetzt.

7. In § 6 Absatz 1 werden die Wörter "die zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "die zuständige regionale Behörde" ersetzt.

8. In § 6 Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "der Regionalbehörde" durch die Wörter "der regionalen Behörde" ersetzt.

9. Ein § 7 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 7 - Wenn ein Drittstaatsangehöriger einen Antrag auf Erneuerung seiner Erlaubnis für Forscher auf der Grundlage von Artikel 61/13 des Gesetzes eingereicht hat und die zuständige regionale Behörde beziehungsweise der Minister oder sein Beauftragter oder beide vor Ablauf der Gültigkeit der Erlaubnis für Forscher, deren Inhaber er ist, keinen Beschluss über diesen Antrag fassen konnten, stellt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Betreffenden auf seinen Antrag hin eine gemäß dem Muster in Anlage 49 erstellte Bescheinigung aus, sofern er Folgendes vorlegt:

1. seine abgelaufene Erlaubnis für Forscher,

2. das von der regionalen Behörde ausgestellte Dokument zur Bescheinigung der Zulässigkeit und Vollständigkeit des Erneuerungsantrags.

Die in Absatz 1 erwähnte Bescheinigung deckt vorläufig den Aufenthalt des Betreffenden auf dem Staatsgebiet des Königreichs. Sie ist dreißig Tage gültig und kann nur einmal um dieselbe Dauer verlängert werden."

10. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 8 - Wenn ein Drittstaatsangehöriger einen Antrag auf Erneuerung seiner Erlaubnis für Praktikanten auf der Grundlage von Artikel 61/13/20 des Gesetzes eingereicht hat und die zuständige regionale Behörde beziehungsweise der Minister oder sein Beauftragter oder beide vor Ablauf der Gültigkeit der Erlaubnis für Praktikanten, deren Inhaber er ist, keinen Beschluss über diesen Antrag fassen konnten, stellt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Betreffenden auf seinen Antrag hin eine gemäß dem Muster in Anlage 49 erstellte Bescheinigung aus, sofern er Folgendes vorlegt:

1. seine abgelaufene Erlaubnis für Praktikanten,

2. das von der regionalen Behörde ausgestellte Dokument zur Bescheinigung der Zulässigkeit und Vollständigkeit des Erneuerungsantrags.

Die in Absatz 1 erwähnte Bescheinigung deckt vorläufig den Aufenthalt des Betreffenden auf dem Staatsgebiet des Königreichs. Sie ist dreißig Tage gültig und kann nur einmal um dieselbe Dauer verlängert werden."


Art. 9 - In Artikel 37 Absatz 1 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, werden die Wörter "seinen Aufenthalts- beziehungsweise Niederlassungstitel, seine Blaue Karte EU, seine kombinierte Erlaubnis, seine Erlaubnis für Saisonarbeitnehmer, seinen Aufenthaltstitel für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer, seine Erlaubnis für langfristige Mobilität "ICT" oder seine langfristige Aufenthaltsberechtigung - EU" durch die Wörter "das Aufenthaltsdokument oder den Aufenthaltstitel, dessen Inhaber er ist," ersetzt.


Art. 10 - Artikel 39 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 3 Nr. 1 wird durch folgenden Satz ergänzt: "Macht der Betreffende sein Recht auf Mobilität in Bezug auf einen anderen Mitgliedstaat geltend, wird davon ausgegangen, dass er seinen Hauptinteressenbereich in Belgien behält, sofern die Gültigkeitsdauer seiner von Belgien ausgestellten Aufenthaltsgenehmigung nicht überschritten wird,".

2. Paragraph 8 wird gestrichen.


Art. 11 - Artikel 42 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 13. Februar 2015, wird durch einen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"In Artikel 19 § 5 des Gesetzes erwähnte Ausländer dürfen ins Königreich zurückkehren, sofern sie Folgendes vorlegen:

1. ihre belgische Aufenthaltsgenehmigung, deren Gültigkeitsdauer abgelaufen ist,

2. das Dokument gemäß Anlage 33quater, das von der belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung im Ausland ausgestellt wird, wenn der belgische Aufenthaltstitel abgelaufen ist und der zweite Mitgliedstaat, in dem der Betreffende sein Recht auf Mobilität ausgeübt hat, Belgien um die Rücknahme des Betreffenden ersucht."


Art. 12 - Artikel 105/2 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 12. November 2018, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.

2. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter "zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständige regionale Behörde" ersetzt.


Art. 13 - In Artikel 105/4 Absatz 1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 12. November 2018, werden die Wörter "zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständige regionale Behörde" ersetzt.


Art. 14 - Artikel 105/8 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 6. Juni 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.

2. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter "zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständige regionale Behörde" ersetzt.


Art. 15 - Artikel 105/23 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 23. März 2020, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.

2. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter "zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständige regionale Behörde" ersetzt.


Art. 16 - Artikel 105/28 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 23. März 2020, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.

2. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter "zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständige regionale Behörde" ersetzt.


Art. 17 - In Artikel 105/30 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 23. März 2020, werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.


Art. 18 - Artikel 105/33 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 23. März 2020, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.

2. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter "zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständige regionale Behörde" ersetzt.


Art. 19 - In Artikel 105/38 § 1 Absatz 1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 23. März 2020, werden die Wörter "zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständige regionale Behörde" ersetzt.


Art. 20 - In Artikel 105/40 § 2 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 23. März 2020, werden die Wörter "zuständige Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständige regionale Behörde" ersetzt.


Art. 21 - Artikel 105/42 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 23. März 2020, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 Nr. 1 werden die Wörter "regionalen Rechtsvorschriften" durch die Wörter "regionalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften" ersetzt.

2. In § 1 Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "regionalen Rechtsvorschriften" durch die Wörter "regionalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften" ersetzt.

3. In § 1 Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter "regionalen Rechtsvorschriften" durch die Wörter "regionalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften" ersetzt.


Art. 22 - In Artikel 105/46 § 1 Absatz 1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.


Art. 23 - In Artikel 105/51 § 1 Absatz 1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.


Art. 24 - In Artikel 105/57 § 1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.


Art. 25 - In Artikel 105/62 § 1 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, werden die Wörter "zuständigen Regionalbehörde" durch die Wörter "zuständigen regionalen Behörde" ersetzt.


Art. 26 - In Titel II desselben Erlasses wird ein Kapitel 5sexies, das die Artikel 105/69 bis 105/92 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"KAPITEL 5sexies - Forscher

Abschnitt 1 - Anwendungsbereich

Art. 105/69 - Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels finden Anwendung auf:

1. Drittstaatsangehörige, die die Erlaubnis, sich mehr als neunzig Tage auf dem Staatsgebiet des Königreichs als Forscher, die durch eine Aufnahmevereinbarung mit einer zugelassenen Forschungseinrichtung verbunden sind, aufzuhalten, beantragen,

2. Drittstaatsangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union eine Erlaubnis für Forscher erhalten haben und ins Königreich einreisen möchten, um sich dort im Rahmen einer langfristigen Mobilität aufgrund einer Aufnahmevereinbarung mit einer zugelassenen Forschungseinrichtung aufzuhalten und dort zu arbeiten,

3. Drittstaatsangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union eine Erlaubnis für Forscher erhalten haben, und ihre Familienangehörigen, die in diesem anderen Mitgliedstaat eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben, die ins Königreich einreisen möchten, um sich dort im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität aufzuhalten und dort zu arbeiten,

4. Drittstaatsangehörige, denen der Aufenthalt als Forscher erlaubt worden ist und die von der Möglichkeit Gebrauch machen möchten, ihren Aufenthalt zeitweilig zu verlängern, um Arbeit zu suchen oder ein Unternehmen zu gründen,

5. Drittstaatsangehörige, denen Aufenthalt und Arbeit im Königreich in einer dieser Eigenschaften gemäß den Bestimmungen von Titel II Kapitel 6 des Gesetzes erlaubt oder gestattet sind.

Die allgemeinen Bestimmungen des vorliegenden Erlasses sind auf sie anwendbar, sofern die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels nicht davon abweichen.

Abschnitt 2 - Erlaubnis für Forscher, Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher, Erlaubnis für kurzfristige Mobilität für Forscher und ihre Familienangehörigen, Erlaubnis nach der Forschungstätigkeit im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung

Unterabschnitt 1 - Erlaubnis für Forscher

Art. 105/70 - Die Bestimmungen des vorliegenden Unterabschnitts finden Anwendung auf Drittstaatsangehörige, die im Hinblick auf einen Aufenthalt von mehr als neunzig Tagen als Forscher einen Antrag gemäß Artikel 61/12 des Gesetzes einreichen oder denen es erlaubt ist, sich mehr als neunzig Tage in dieser Eigenschaft auf dem Staatsgebiet aufzuhalten.

Art. 105/71 - Unbeschadet der regionalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer enthält der in Artikel 61/12 des Gesetzes erwähnte Aufenthaltsantrag neben den in Artikel 61/13/3 § 1 des Gesetzes erwähnten Unterlagen mindestens folgende Informationen:

1. diplomatische oder konsularische Vertretung, die für den Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland des Betreffenden zuständig ist,

2. E-Mail-Adresse des Forschers und der in Belgien zugelassenen Forschungseinrichtung, die den Antrag einreicht.

Art. 105/72 - § 1 ­ Wenn einem Drittstaatsangehörigen das Arbeiten von der zuständigen regionalen Behörde und der Aufenthalt in Anwendung von Artikel 61/13/3 § 1 des Gesetzes erlaubt worden ist, notifiziert der Minister oder sein Beauftragter ihm diesen Beschluss anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46.

§ 2 - Gemäß Artikel 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 und Artikel 61/13/4 § 1 Absatz 2 des Gesetzes entspricht die Dauer der Aufenthaltserlaubnis der Dauer der Arbeitserlaubnis.

§ 3 ­ Der Minister oder sein Beauftragter übermittelt der diplomatischen oder konsularischen Vertretung, die für den Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland des Betreffenden zuständig ist, eine Kopie des gemäß dem Muster in Anlage 46 ausgestellten Dokuments, das dem Betreffenden gemäß § 1 notifiziert worden ist, im Hinblick auf die Ausstellung des für dessen Einreise erforderlichen Visums, das den Vermerk "Forscher" trägt.

Art. 105/73 - § 1 ­ In Artikel 105/72 erwähnte Drittstaatsangehörige beantragen die Gewährung eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt bei der diplomatischen oder konsularischen Vertretung, die für ihren Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland zuständig ist.

Die Vertretung stellt ihnen auf Vorlage ihres Passes oder eines gleichwertigen Reisedokuments gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex und des ihnen notifizierten Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46 unverzüglich ein Visum für den längerfristigen Aufenthalt aus.

Bei einem Visum für den längerfristigen Aufenthalt wird im Bereich "Anmerkungen" auf der Visummarke vermerkt, dass das Visum dem "Forscher" erteilt worden ist.

§ 2 - Gemäß Artikel 12 Absatz 4 des Gesetzes muss ein Drittstaatsangehöriger, dem aufgrund von § 1 ein Visum für den längerfristigen Aufenthalt ausgestellt worden ist, binnen acht Werktagen nach seiner Einreise bei der Gemeindeverwaltung seines Wohnortes vorstellig werden, um sich ins Fremdenregister eintragen zu lassen und seine Erlaubnis für Forscher zu erhalten.

In Artikel 61/12 § 3 Absatz 2 des Gesetzes erwähnte Personen müssen bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes vorstellig werden, um sich in das Fremdenregister eintragen zu lassen und ihre Erlaubnis für Forscher anhand des in Artikel 105/72 § 1 erwähnten Dokuments zu erhalten.

In Erwartung der Durchführung der Überprüfung des Wohnortes und der Ausstellung der Erlaubnis für Forscher stellt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Betreffenden unverzüglich ein vorläufiges Aufenthaltsdokument gemäß dem Muster in Anlage 49 aus.

Dieses Dokument ist fünfundvierzig Tage gültig und kann bis zur Ausstellung des Aufenthaltstitels um aufeinander folgende Zeiträume gleicher Dauer verlängert werden.

Art. 105/74 - Der Beschluss zur Verweigerung des Aufenthalts wird dem betreffenden Drittstaatsangehörigen anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 48 notifiziert.

Art. 105/75 - Neben den in Artikel 61/13/3 § 1 des Gesetzes erwähnten Unterlagen wird dem in Artikel 61/13 des Gesetzes erwähnten Antrag auf Erneuerung eine Kopie der gültigen Erlaubnis für Forscher, die den Aufenthalt des Betreffenden deckt, beigefügt.

Art. 105/76 - § 1 ­ Wenn ein Drittstaatsangehöriger von der zuständigen regionalen Behörde die Erlaubnis erhält, weiter zu arbeiten, und es ihm in Anwendung von Artikel 61/13 § 1 des Gesetzes erlaubt worden ist, sich weiter auf dem Staatsgebiet aufzuhalten, notifiziert der Minister oder sein Beauftragter ihm diesen Beschluss anhand des Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46.

§ 2 - Die Dauer der Aufenthaltserlaubnis entspricht der Dauer der Arbeitserlaubnis.

Art. 105/77 - § 1 ­ Der Minister oder sein Beauftragter übermittelt der Gemeindeverwaltung des Wohnortes des Betreffenden unverzüglich eine Kopie des in Artikel 105/76 § 1 erwähnten Dokuments, das gemäß dem Muster in Anlage 46 ausgestellt wird, im Hinblick auf die Erneuerung der Erlaubnis gemäß § 2.

§ 2 - Der Drittstaatsangehörige beantragt die Erneuerung seiner Erlaubnis bei der Gemeindeverwaltung seines Wohnortes.

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter erneuert unverzüglich die Erlaubnis auf Antrag des Betreffenden hin und auf Vorlage des dem Betreffenden notifizierten Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46.

Art. 105/78 - Der Beschluss zur Verweigerung der Erneuerung wird dem Drittstaatsangehörigen anhand des Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 48 notifiziert.

Art. 105/79 - Das in Artikel 61/13/4 Absatz 4 des Gesetzes erwähnte Dokument wird gemäß dem Muster in Anlage 51 ausgestellt.

Art. 105/80 - Der Beschluss zur Beendigung des Aufenthalts wird anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 52 notifiziert.

Unterabschnitt 2 - Erlaubnis für kurzfristige Mobilität für Forscher und ihre Familienangehörigen

Art. 105/81 - § 1 ­ Drittstaatsangehörige, die sich als Forscher oder Familienangehöriger eines Forschers gemäß Artikel 61/13/5 im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität in Belgien aufhalten möchten, müssen gemäß Artikel 5 des Gesetzes binnen drei Werktagen nach ihrer Einreise bei der Gemeindeverwaltung vorstellig werden, um ihre Anwesenheit im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität zu melden, und müssen folgende Nachweise vorlegen:

1. vom ersten Mitgliedstaat ausgestellte Aufenthaltserlaubnis für Forscher oder Familienangehörige eines Forschers, die mindestens für die Dauer des geplanten Aufenthalts gültig ist,

2. gültiger Pass, dessen Gültigkeitsdauer mindestens der Gültigkeitsdauer des geplanten Aufenthalts entspricht,

3. gegebenenfalls Aufnahmevereinbarung, die der Forscher mit einer zugelassenen Forschungseinrichtung in Belgien geschlossen hat, oder ein anderes Dokument, aus dem die Dauer des Aufenthalts hervorgeht,

4. wenn der Antrag vom Familienmitglied eines Forschers eingereicht wird, Nachweis, dass der Forscher sich in Belgien aufhält.

§ 2 - Auf Vorlage der in § 1 erwähnten Nachweise stellt der Bürgermeister ein gemäß Anlage 62 erstelltes Dokument aus, aus dem die Dauer der kurzfristigen Mobilität hervorgeht und das für eine Höchstdauer von einhundertachtzig Tagen gültig ist.

Unterabschnitt 3 - Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher

Art. 105/82 - Die Bestimmungen des vorliegenden Unterabschnitts finden Anwendung auf Drittstaatsangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union eine Erlaubnis für Forscher erhalten haben und im Hinblick auf einen Aufenthalt von mehr als einhundertachtzig Tagen als Forscher im Rahmen der langfristigen Mobilität einen Antrag gemäß Artikel 61/13/8 des Gesetzes einreichen oder denen der Aufenthalt in dieser Eigenschaft erlaubt ist.



Art. 105/83 - Unbeschadet der regionalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer enthält der in Artikel 61/13/8 des Gesetzes erwähnte Aufenthaltsantrag neben den in Artikel 61/13/8 § 2 des Gesetzes erwähnten Unterlagen mindestens folgende Informationen:

1. Adresse des Forschers im ersten Mitgliedstaat,

2. E-Mail-Adresse des Forschers und des Arbeitgebers.

Art. 105/84 - § 1 ­ Wenn einem Drittstaatsangehörigen das Arbeiten von der zuständigen regionalen Behörde und der Aufenthalt in Anwendung von Artikel 61/13/10 § 1 des Gesetzes erlaubt worden ist, notifiziert der Minister oder sein Beauftragter ihm diesen Beschluss anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46.

§ 2 - Gemäß Artikel 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 und Artikel 61/13/11 § 3 des Gesetzes entspricht die Dauer der Aufenthaltserlaubnis der Dauer der Arbeitserlaubnis.

Art. 105/85 - Drittstaatsangehörige, die als Forscher im Rahmen einer langfristigen Mobilität nach Belgien kommen, begeben sich binnen acht Werktagen nach ihrer Einreise im Hinblick auf ihre Eintragung ins Fremdenregister und die Ausstellung ihrer Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher mit dem in Artikel 105/84 § 1 erwähnten Dokument zur Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes.

In Erwartung der Durchführung der Überprüfung des Wohnortes und der Ausstellung der Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher stellt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Betreffenden unverzüglich ein vorläufiges Aufenthaltsdokument gemäß dem Muster in Anlage 49 aus.

Dieses Dokument ist fünfundvierzig Tage gültig und kann bis zur Ausstellung der Erlaubnis jedes Mal um die gleiche Dauer verlängert werden.

Art. 105/86 - Der Beschluss zur Verweigerung des Aufenthalts wird dem betreffenden Drittstaatsangehörigen anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 48 notifiziert.

Art. 105/87 - Das in Artikel 61/13/4 § 4 des Gesetzes erwähnte Dokument wird gemäß dem Muster in Anlage 51 ausgestellt.

Art. 105/88 - Der Beschluss zur Beendigung des Aufenthalts wird anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 52 notifiziert.

Unterabschnitt 4 - Erlaubnis nach der Forschungstätigkeit im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung

Art. 105/89 - Vorliegender Unterabschnitt findet Anwendung auf Drittstaatsangehörige, die nach Abschluss ihrer Forschungstätigkeit als Forscher oder Forscher im Rahmen einer langfristigen Mobilität einen Antrag auf Aufenthalt für einen Zeitraum von höchstens zwölf Monaten auf dem Staatsgebiet des Königreichs einreichen, um dort Arbeit zu suchen oder ein Unternehmen zu gründen, oder denen der Aufenthalt in dieser Eigenschaft erlaubt ist.

Art. 105/90 - § 1 ­ Legt ein in Artikel 105/89 erwähnter Drittstaatsangehöriger rechtzeitig alle in Artikel 61/13/12 § 2 des Gesetzes erwähnten Unterlagen vor, erklärt der Bürgermeister oder die diplomatische oder konsularische Vertretung den Antrag für zulässig und stellt eine Empfangsbestätigung gemäß dem Muster in Anlage 33ter aus.

Die Gemeindeverwaltung oder die diplomatische oder konsularische Vertretung leitet den Antrag zusammen mit den vom Drittstaatsangehörigen vorgelegten Unterlagen unverzüglich an das Ausländeramt weiter.

§ 2 - Hat ein in Artikel 105/89 erwähnter Drittstaatsangehöriger nicht alle in Artikel 61/13/12 § 2 Absatz 1 des Gesetzes erwähnten Unterlagen vorgelegt, teilt der Bürgermeister dem Betreffenden anhand des Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 33ter mit, welche Unterlagen fehlen.

§ 3 - Hat ein in Artikel 105/89 erwähnter Drittstaatsangehöriger seinen Antrag zu spät eingereicht oder ihn nicht binnen der in Artikel 61/13/13 § 2 Absatz 2 des Gesetzes erwähnten Frist vervollständigt, erklärt der Bürgermeister den Antrag anhand eines gemäß Anlage 29 gefassten Beschlusses für unzulässig.

Der Bürgermeister notifiziert dem Betreffenden diesen Beschluss und übermittelt dem Minister oder seinem Beauftragten eine Kopie dieses Beschlusses.

Art. 105/91 - Konnte der Minister oder sein Beauftragter vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsgenehmigung, deren Inhaber der Drittstaatsangehörige ist, keinen Beschluss über den Antrag fassen, stellt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Betreffenden eine Bescheinigung aus, die dem Muster in Anlage 15 entspricht.

Diese Bescheinigung deckt vorläufig den Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen auf dem Staatsgebiet des Königreichs. Sie ist fünfundvierzig Tage gültig und kann zweimal um dieselbe Dauer verlängert werden.

Art. 105/92 - Drittstaatsangehörige, die eine Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 61/13/12 § 1 des Gesetzes erhalten haben, müssen bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes vorstellig werden, um sich in das Fremdenregister eintragen zu lassen und ihre Erlaubnis nach der Forschungstätigkeit im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung zu erhalten, die gemäß Anlage 6 ausgestellt wird und den Vermerk "Arbeitssuche" trägt.

Die in Absatz 1 erwähnte Erlaubnis nach der Forschungstätigkeit im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung ist für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Ausstellungsdatum gültig. Ist dem Betreffenden bereits eine Anlage 15 in Anwendung von Artikel 105/91 ausgestellt worden, wird der Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Datum der Ausstellung von Anlage 15 berechnet."




Art. 27 - In Titel II desselben Erlasses wird ein Kapitel 5septies, das die Artikel 105/93 bis 105/104 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"KAPITEL 5septies - Praktikanten

Anwendungsbereich

Art. 105/93 - Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels finden Anwendung auf Drittstaatsangehörige, die die Erlaubnis beantragen, sich mehr als neunzig Tage auf dem Staatsgebiet des Königreichs als Praktikant aufzuhalten, oder denen dies erlaubt ist, und zwar gemäß Titel II Kapitel 6bis des Gesetzes.

Die allgemeinen Bestimmungen des vorliegenden Erlasses sind auf sie anwendbar, sofern die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels nicht davon abweichen.

Abschnitt 1 - Erlaubnis für Praktikanten

Art. 105/94 - § 1 ­ Unbeschadet der regionalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer enthält der in Artikel 61/13/18 des Gesetzes erwähnte Aufenthaltsantrag neben den in Artikel 61/13/18 § 2 des Gesetzes erwähnten Unterlagen mindestens folgende Informationen:

1. diplomatische oder konsularische Vertretung, die für den Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland des Betreffenden zuständig ist,

2. E-Mail-Adresse des Praktikanten und der aufnehmenden Einrichtung oder des Arbeitgebers in Belgien, die beziehungsweise der den Antrag einreicht.

Den vorgelegten Unterlagen ist, wenn sie in einer anderen Sprache als den drei Landessprachen oder Englisch verfasst sind, eine legalisierte Übersetzung in eine der drei Landessprachen oder ins Englische beigefügt.

§ 2 - Für einen Aufenthalt als Praktikant wird der erforderliche Nachweis über genügende Existenzmittel für den betreffenden Aufenthalt grundsätzlich durch den Nachweis erbracht, dass die Existenzmittel mindestens dem in Artikel 14 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung erwähnten Betrag entsprechen, wie gemäß Artikel 15 des vorerwähnten Gesetzes indexiert.

Die Beurteilung des Nachweises über genügende Existenzmittel stützt sich auf eine Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung aller vorgelegten Unterlagen.

Die eventuelle Verpflichtung zur Kostenübernahme durch die aufnehmende Einrichtung oder den Arbeitgeber im Sinne von Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 2 und 3 des Gesetzes muss die in Artikel 105/95 vorgesehenen Bedingungen erfüllen und dem Muster in Anlage 32bis entsprechen.

Die aufnehmende Einrichtung oder der Arbeitgeber, die beziehungsweise der die Verpflichtung zur Kostenübernahme eingegangen ist, haftet gesamtschuldnerisch mit dem Drittstaatsangehörigen für die Übernahme der Aufenthalts-, Lebensunterhalts- und Unterkunftskosten.

§ 3 - Der in Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 4 des Gesetzes erwähnte Nachweis, dass der Drittstaatsangehörige während seines gesamten Aufenthalts über eine angemessene Unterkunft verfügt, die den in den geltenden regionalen Rechtsvorschriften über das Wohnungswesen vorgesehenen Bewohnbarkeits-, Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht, wird durch eine der folgenden Unterlagen erbracht:

1. schriftliche Unterkunftserklärung oder

2. vom Betreffenden unterzeichneter und registrierter Miet- oder Untermietvertrag oder

3. jedes Dokument, das von einer dazu ermächtigten Gerichts- oder Verwaltungsbehörde ausgestellt worden ist und die Angemessenheit der Unterkunft nachweist.

Die in Absatz 1 Nr. 1 erwähnte Unterlage wird von der aufnehmenden Einrichtung oder einer natürlichen Person, die die belgische Staatsangehörigkeit besitzt oder der erlaubt oder gestattet ist, sich für unbegrenzte Dauer in Belgien aufzuhalten, datiert und unterzeichnet.

In den in Absatz 1 erwähnten Unterlagen ist die genaue Anschrift der Unterkunft angegeben.

§ 4 - Bei einem Wechsel der Unterkunft setzt der Drittstaatsangehörige die Gemeindeverwaltung schriftlich davon in Kenntnis. Zur Unterstützung dieses schriftlichen Dokuments fügt er den Nachweis über die Angemessenheit der Unterkunft gemäß § 3 bei.

§ 5 - Die aufnehmende Einrichtung oder der Arbeitgeber verpflichtet sich schriftlich, die finanzielle Haftung zu übernehmen, und haftet im Fall eines illegalen Aufenthalts gesamtschuldnerisch mit dem Drittstaatsangehörigen für die Erstattung der aus öffentlichen Mitteln bestrittenen Kosten des Aufenthalts und der Rückführung.

Die schriftliche Verpflichtung zur Übernahme der finanziellen Haftung erfolgt in Form des vom Minister oder seinem Beauftragten zur Verfügung gestellten Musters.

Das Verfahren zur Erstattung der Kosten erfolgt gemäß dem in den Artikeln 17/7 und 17/9 des vorliegenden Erlasses vorgesehenen Verfahren.

Art. 105/95 - § 1 ­ Im Fall einer eventuellen Verpflichtung zur Kostenübernahme im Sinne von Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 2 und 3 des Gesetzes sind dem Antrag außerdem folgende Unterlagen beizufügen:

1. Nachweis, dass der Unterzeichner über die externe Vertretungsbefugnis verfügt und somit den Arbeitgeber oder die aufnehmende Einrichtung als juristische Person unabhängig von jeglicher Einschränkung dieser Vertretungsbefugnis rechtsgültig zur Kostenübernahme verpflichten kann,

2. Nachweis, dass die juristische Person gemäß § 2 über genügende Existenzmittel verfügt, um die Kosten für den Praktikanten zu übernehmen.

§ 2 - Es wird davon ausgegangen, dass die juristische Person, die sich zur Kostenübernahme verpflichtet, über genügende Existenzmittel für den Praktikanten zu ihren Lasten verfügt, wenn diese Mittel mindestens einhundertzwanzig Prozent des in Artikel 14 § 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung erwähnten Betrags entsprechen, wie gemäß Artikel 15 des vorerwähnten Gesetzes indexiert.

§ 3 - Kann sich die juristische Person nur durch die Unterschrift mehrerer Verwalter rechtsgültig zur Kostenübernahme verpflichten, wird zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags für jeden Verwalter eine ordnungsgemäß ausgefüllte Verpflichtung zur Kostenübernahme gemäß dem Muster in Anlage 32bis übermittelt. Gegebenenfalls müssen die in § 1 Nr. 1 bis 2 erwähnten Unterlagen nicht erneut der Anlage 32bis beigefügt werden.

§ 4 - Der Nachweis über genügende Existenzmittel kann nicht ausschließlich durch die gemäß dem Muster in Anlage 32bis ausgestellte Verpflichtung zur Kostenübernahme erbracht werden.

Die eventuelle Verpflichtung zur Kostenübernahme durch die aufnehmende Einrichtung oder den Arbeitgeber gilt nur dann als Nachweis für das Ausreichen der Existenzmittel des Drittstaatsangehörigen, für den die Kosten im Sinne von Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 2 des Gesetzes übernommen werden, wenn sie vom Minister oder von seinem Beauftragten angenommen worden ist.

Der Beschluss wird unter Berücksichtigung der gesamten Aktenlage gefasst, einschließlich der Anzahl der Praktikanten, für die sich der Arbeitgeber oder die aufnehmende Einrichtung bereits zur Kostenübernahme verpflichtet hat.

Art. 105/96 - § 1 ­ Wenn einem Drittstaatsangehörigen das Arbeiten von der zuständigen regionalen Behörde und der Aufenthalt in Anwendung von Artikel 61/13/23 § 1 des Gesetzes erlaubt worden ist, notifiziert der Minister oder sein Beauftragter ihm diesen Beschluss anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46.

§ 2 - Gemäß Artikel 53 § 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 und Artikel 61/13/24 Absatz 2 des Gesetzes entspricht die Dauer der Aufenthaltserlaubnis der Dauer der Arbeitserlaubnis.

§ 3 - Der Minister oder sein Beauftragter übermittelt der diplomatischen oder konsularischen Vertretung, die für den Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland des Betreffenden zuständig ist, eine Kopie des gemäß dem Muster in Anlage 46 ausgestellten Dokuments, das dem Betreffenden gemäß § 1 notifiziert worden ist, im Hinblick auf die Ausstellung des für dessen Einreise erforderlichen Visums, das den Vermerk "Praktikant" trägt.

Art. 105/97 - § 1 ­ Drittstaatsangehörige beantragen die Gewährung eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt bei der diplomatischen oder konsularischen Vertretung, die für ihren Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland zuständig ist.

Die Vertretung stellt ihnen auf Vorlage ihres Passes oder eines gleichwertigen Reisedokuments gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex und des ihnen notifizierten Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46 unverzüglich ein Visum für den längerfristigen Aufenthalt aus.

§ 2 - Gemäß Artikel 12 Absatz 4 des Gesetzes muss ein Drittstaatsangehöriger, dem ein Visum für den längerfristigen Aufenthalt aufgrund von § 1 ausgestellt worden ist, binnen acht Werktagen nach seiner Einreise bei der Gemeindeverwaltung seines Wohnortes vorstellig werden, um sich ins Fremdenregister eintragen zu lassen und seine Erlaubnis für Praktikanten zu erhalten.

In Artikel 61/13/18 § 3 Absatz 2 des Gesetzes erwähnte Personen müssen bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes vorstellig werden, um sich in das Fremdenregister eintragen zu lassen und ihre Erlaubnis für Praktikanten anhand des in Artikel 105/96 § 1 erwähnten Dokuments zu erhalten.

In Erwartung der Durchführung der Überprüfung des Wohnortes und der Ausstellung der Erlaubnis für Praktikanten stellt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Betreffenden unverzüglich ein vorläufiges Aufenthaltsdokument gemäß dem Muster in Anlage 49 aus.

Dieses Dokument ist fünfundvierzig Tage gültig und kann bis zur Ausstellung der Erlaubnis jedes Mal um die gleiche Dauer verlängert werden.

Art. 105/98 - Der Beschluss zur Verweigerung des Aufenthalts wird dem betreffenden Drittstaatsangehörigen anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 48 notifiziert.

Abschnitt 2 - Erneuerung und Beendigung des Aufenthalts

Art. 105/99 - Die Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts finden Anwendung auf Drittstaatsangehörige, denen es erlaubt ist, sich mehr als neunzig Tage als Praktikant gemäß Artikel 61/13/23 § 1 des Gesetzes auf dem Staatsgebiet aufzuhalten, und die ihren Aufenthalt in dieser Eigenschaft fortsetzen möchten.

Art. 105/100 - Neben den in Artikel 61/13/23 § 1 des Gesetzes erwähnten Unterlagen wird dem in Artikel 61/13/20 des Gesetzes erwähnten Antrag auf Erneuerung eine Kopie der gültigen Erlaubnis für Praktikanten, die den Aufenthalt des Betreffenden deckt, beigefügt.

Der in Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 2 und 3 des Gesetzes erwähnte Nachweis der Bedingung in Bezug auf die Verpflichtung zur Kostenübernahme muss Artikel 105/94 § 2 entsprechen.

Der in Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 4 des Gesetzes erwähnte Nachweis der Bedingung in Bezug auf die Angemessenheit der Unterkunft muss Artikel 105/94 § 3 entsprechen.

Der in Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 8 des Gesetzes erwähnte Nachweis der Bedingung in Bezug auf die schriftliche Verpflichtung zur Übernahme der finanziellen Haftung muss Artikel 105/94 § 5 entsprechen.

Art. 105/101 - Wenn ein Drittstaatsangehöriger von der zuständigen regionalen Behörde die Erlaubnis erhält, weiter zu arbeiten, und es ihm in Anwendung von Artikel 61/13/23 des Gesetzes und auf Vorlage der in Artikel 105/100 erwähnten Unterlagen erlaubt ist, sich weiter auf dem Staatsgebiet aufzuhalten, notifiziert der Minister oder sein Beauftragter ihm diesen Beschluss anhand des Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46.

Gemäß Artikel 53 § 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 und Artikel 61/13/22 § 3 des Gesetzes entspricht die Dauer der Aufenthaltserlaubnis der Dauer der Arbeitserlaubnis.

Der Minister oder sein Beauftragter übermittelt der Gemeindeverwaltung des Wohnortes des Betreffenden unverzüglich eine Kopie des in Absatz 1 erwähnten Dokuments, ausgestellt gemäß dem Muster in Anlage 46, im Hinblick auf die Erneuerung der Erlaubnis.

Wird der in Absatz 1 erwähnte Drittstaatsangehörige bei der Gemeindeverwaltung seines gewöhnlichen Wohnortes vorstellig, erneuert der Bürgermeister oder sein Beauftragter auf Antrag des Betreffenden hin und auf Vorlage des Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46 unverzüglich die Erlaubnis.

Art. 105/102 - Der Beschluss zur Verweigerung der Erneuerung wird dem Drittstaatsangehörigen anhand des Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 48 notifiziert.

Art. 105/103 - Das in Artikel 61/13/13 § 5 des Gesetzes erwähnte Dokument wird gemäß dem Muster in Anlage 51 ausgestellt.

Art. 105/104 - Der Beschluss zur Beendigung des Aufenthalts wird anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 52 notifiziert."


Art. 28 - In Titel II desselben Erlasses wird ein Kapitel 5octies, das die Artikel 105/105 bis 105/111 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"KAPITEL 5octies - Freiwillige im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes

Anwendungsbereich

Art. 105/105 - Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels finden Anwendung auf Drittstaatsangehörige, die die Erlaubnis beantragen, sich mehr als neunzig Tage auf dem Staatsgebiet des Königreichs als Freiwilliger aufzuhalten, oder denen dies erlaubt ist, und zwar gemäß Titel II Kapitel 6ter des Gesetzes.

Die allgemeinen Bestimmungen des vorliegenden Erlasses sind auf sie anwendbar, sofern die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels nicht davon abweichen.

Erlaubnis für Freiwillige

Art. 105/106 - § 1 ­ Unbeschadet der regionalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer enthält der in Artikel 61/13/31 des Gesetzes erwähnte Aufenthaltsantrag neben den in Artikel 61/13/27 § 2 des Gesetzes erwähnten Unterlagen mindestens folgende Informationen:

1. diplomatische oder konsularische Vertretung, die für den Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland des Betreffenden zuständig ist,

2. E-Mail-Adresse des Freiwilligen und der aufnehmenden Einrichtung in Belgien, die den Antrag einreicht.

Den vorgelegten Unterlagen ist, wenn sie in einer anderen Sprache als den drei Landessprachen oder Englisch verfasst sind, eine legalisierte Übersetzung in eine der drei Landessprachen oder ins Englische beigefügt.

§ 2 - Für einen Aufenthalt als Freiwilliger wird der erforderliche Nachweis über genügende Existenzmittel für den betreffenden Aufenthalt grundsätzlich durch den Nachweis erbracht, dass die Existenzmittel mindestens dem in Artikel 14 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung erwähnten Betrag entsprechen, wie gemäß Artikel 15 des vorerwähnten Gesetzes indexiert.

Die Beurteilung des Nachweises über genügende Existenzmittel stützt sich auf eine Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung aller vorgelegten Unterlagen.

Die eventuelle Verpflichtung zur Kostenübernahme durch die aufnehmende Einrichtung im Sinne von Artikel 61/13/31 § 1 Nr. 2 des Gesetzes muss die in Artikel 105/107 vorgesehenen Bedingungen erfüllen und dem Muster in Anlage 32bis entsprechen.

Die aufnehmende Einrichtung, die die Verpflichtung zur Kostenübernahme eingegangen ist, haftet gesamtschuldnerisch mit dem Drittstaatsangehörigen für die Übernahme der Aufenthalts-, Lebensunterhalts- und Unterkunftskosten.

§ 3 - Der in Artikel 61/13/31 § 1 Nr. 4 des Gesetzes erwähnte Nachweis, dass Drittstaatsangehörige während ihres gesamten Aufenthalts über eine angemessene Unterkunft verfügen, die den in den geltenden regionalen Rechtsvorschriften über das Wohnungswesen vorgesehenen Bewohnbarkeits-, Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht, wird durch eine der folgenden Unterlagen erbracht:

1. schriftliche Unterkunftserklärung oder

2. vom Betreffenden unterzeichneter und registrierter Miet- oder Untermietvertrag oder

3. jedes Dokument, das von einer dazu ermächtigten Gerichts- oder Verwaltungsbehörde ausgestellt worden ist und die Angemessenheit der Unterkunft nachweist.

Die in Absatz 1 Nr. 1 erwähnte Unterlage wird von der aufnehmenden Einrichtung oder einer natürlichen Person, die die belgische Staatsangehörigkeit besitzt oder der erlaubt oder gestattet ist, sich für unbegrenzte Dauer in Belgien aufzuhalten, datiert und unterzeichnet.

In den in Absatz 1 erwähnten Unterlagen ist die genaue Anschrift der Unterkunft angegeben.

§ 4 - Bei einem Wechsel der Unterkunft setzt der Drittstaatsangehörige die Gemeindeverwaltung schriftlich davon in Kenntnis. Zur Unterstützung dieses schriftlichen Dokuments fügt er den Nachweis über die Angemessenheit der Unterkunft gemäß § 3 bei.

§ 5 - Die aufnehmende Einrichtung verpflichtet sich schriftlich, die finanzielle Haftung zu übernehmen, und haftet im Fall eines illegalen Aufenthalts gesamtschuldnerisch mit dem Drittstaatsangehörigen für die Erstattung der aus öffentlichen Mitteln bestrittenen Kosten des Aufenthalts und der Rückführung.

Die schriftliche Verpflichtung zur Übernahme der finanziellen Haftung erfolgt in Form des vom Minister oder seinem Beauftragten zur Verfügung gestellten Musters.

Das Verfahren zur Erstattung der Kosten erfolgt gemäß dem in den Artikeln 17/7 und 17/9 des vorliegenden Erlasses vorgesehenen Verfahren.

Art. 105/107 - § 1 ­ Im Fall einer eventuellen Verpflichtung zur Kostenübernahme im Sinne von Artikel 61/13/31 § 1 Nr. 2 des Gesetzes sind dem Antrag außerdem folgende Unterlagen beizufügen:

1. Nachweis, dass der Unterzeichner über die externe Vertretungsbefugnis verfügt und somit die aufnehmende Einrichtung als juristische Person unabhängig von jeglicher Einschränkung dieser Vertretungsbefugnis rechtsgültig zur Kostenübernahme verpflichten kann,

2. Nachweis, dass die juristische Person gemäß § 2 über genügende Existenzmittel verfügt, um die Kosten für den Freiwilligen zu übernehmen.

§ 2 - Es wird davon ausgegangen, dass die juristische Person, die sich zur Kostenübernahme verpflichtet, über genügende Existenzmittel für den Freiwilligen zu ihren Lasten verfügt, wenn diese Mittel mindestens einhundertzwanzig Prozent des in Artikel 14 § 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung erwähnten Betrags entsprechen, wie gemäß Artikel 15 des vorerwähnten Gesetzes indexiert.

§ 3 - Kann sich die juristische Person nur durch die Unterschrift mehrerer Verwalter rechtsgültig zur Kostenübernahme verpflichten, wird zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags für jeden Verwalter eine ordnungsgemäß ausgefüllte Verpflichtung zur Kostenübernahme gemäß dem Muster in Anlage 32bis übermittelt. Gegebenenfalls müssen die in § 1 Nr. 1 bis 2 erwähnten Unterlagen nicht erneut der Anlage 32bis beigefügt werden.

§ 4 - Der Nachweis über genügende Existenzmittel kann nicht ausschließlich durch die gemäß dem Muster in Anlage 32bis ausgestellte Verpflichtung zur Kostenübernahme erbracht werden.

Die eventuelle Verpflichtung zur Kostenübernahme durch die aufnehmende Einrichtung gilt nur dann als Nachweis für das Ausreichen der Existenzmittel des Drittstaatsangehörigen im Sinne von Artikel 61/13/31 § 1 Nr. 2 des Gesetzes, für den die Kosten übernommen werden, wenn sie vom Minister oder von seinem Beauftragten angenommen worden ist.

Der Beschluss wird unter Berücksichtigung der gesamten Aktenlage gefasst, einschließlich der Anzahl der Freiwilligen, für die sich die aufnehmende Einrichtung bereits zur Kostenübernahme verpflichtet hat.

Art. 105/108 - § 1 ­ Wenn einem Drittstaatsangehörigen das Arbeiten von der zuständigen regionalen Behörde und der Aufenthalt in Anwendung von Artikel 61/13/31 § 1 des Gesetzes erlaubt worden ist, notifiziert der Minister oder sein Beauftragter ihm diesen Beschluss anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46.

§ 2 - Gemäß Artikel 61 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 und Artikel 61/13/32 Absatz 2 des Gesetzes entspricht die Dauer der Aufenthaltserlaubnis der Dauer der Arbeitserlaubnis, wobei die Höchstdauer von einem Jahr zu berücksichtigen ist.

§ 3 - Der Minister oder sein Beauftragter übermittelt der diplomatischen oder konsularischen Vertretung, die für den Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland des Betreffenden zuständig ist, eine Kopie des gemäß dem Muster in Anlage 46 ausgestellten Dokuments, das dem Betreffenden gemäß § 1 notifiziert worden ist, im Hinblick auf die Ausstellung des für dessen Einreise erforderlichen Visums, das den Vermerk "Freiwilliger" trägt.

Art. 105/109 - § 1 ­ Drittstaatsangehörige beantragen die Gewährung eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt bei der diplomatischen oder konsularischen Vertretung, die für ihren Wohn- oder Aufenthaltsort im Ausland zuständig ist.

Die Vertretung stellt ihnen auf Vorlage ihres Passes oder eines gleichwertigen Reisedokuments gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex und des ihnen notifizierten Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 46 unverzüglich ein Visum für den längerfristigen Aufenthalt aus.

§ 2 - Gemäß Artikel 12 Absatz 4 des Gesetzes muss ein Drittstaatsangehöriger, dem ein Visum für den längerfristigen Aufenthalt aufgrund von § 1 ausgestellt worden ist, binnen acht Werktagen nach seiner Einreise bei der Gemeindeverwaltung seines Wohnortes vorstellig werden, um sich ins Fremdenregister eintragen zu lassen und seine Erlaubnis für Freiwillige zu erhalten.

In Artikel 61/13/27 § 3 Absatz 2 des Gesetzes erwähnte Personen müssen bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes vorstellig werden, um sich in das Fremdenregister eintragen zu lassen und ihre Erlaubnis für Freiwillige anhand des in Artikel 105/108 § 1 erwähnten Dokuments zu erhalten.

In Erwartung der Durchführung der Überprüfung des Wohnortes und der Ausstellung der Erlaubnis für Freiwillige stellt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Betreffenden unverzüglich ein vorläufiges Aufenthaltsdokument gemäß dem Muster in Anlage 49 aus.

Dieses Dokument ist fünfundvierzig Tage gültig und kann bis zur Ausstellung der Erlaubnis jedes Mal um die gleiche Dauer verlängert werden.

Art. 105/110 - Der Beschluss zur Verweigerung des Aufenthalts wird dem betreffenden Drittstaatsangehörigen anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 48 notifiziert.

Art. 105/111 - Der Beschluss zur Beendigung des Aufenthalts wird anhand eines Dokuments gemäß dem Muster in Anlage 52 notifiziert."


Art. 29 - Anlage 15 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Oktober 2021, wird durch Anlage 1 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 30 - Anlage 15quinquies zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird durch Anlage 2 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 31 - Anlage 29 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 13. Oktober 2021, wird durch Anlage 3 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 32 - Anlage 32 zu demselben Erlass, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 13. Oktober 2021, wird durch Anlage 4 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 33 - In denselben Erlass wird eine Anlage 32bis eingefügt, die vorliegendem Erlass als Anlage 5 beigefügt ist.


Art. 34 - Anlage 33ter zu demselben Erlass, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 13. Oktober 2021, wird durch Anlage 6 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 35 - Anlage 33quater zu demselben Erlass, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 31. Oktober 2021, wird durch Anlage 7 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 36 - Anlage 43 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird durch Anlage 8 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 37 - Anlage 43bis zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird durch Anlage 9 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 38 - Anlage 46 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird durch Anlage 10 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 39 - Anlage 49 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird durch Anlage 11 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 40 - Anlage 51 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 6. Juni 2019, wird durch Anlage 12 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 41 - Anlage 52 zu demselben Erlass, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 26. November 2021, wird durch Anlage 13 zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 42 - In denselben Erlass wird eine Anlage 62 eingefügt, die vorliegendem Erlass als Anlage 14 beigefügt ist.




KAPITEL 3 ­ Schlussbestimmungen


Art. 43 - Kapitel 5sexies mit der Überschrift "Forscher", mit Ausnahme der in Unterabschnitt 4 enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf den Aufenthalt nach Abschluss der Forschungstätigkeit im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung, und die Bestimmungen der Artikel 1 bis 11 des vorliegenden Erlasses, die diese Kategorie von Ausländern betreffen, treten am 1. März 2023 in Kraft.

Die Kapitel 5septies mit der Überschrift "Praktikanten" und 5octies mit der Überschrift "Freiwillige im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes" und die in Unterabschnitt 4 des Kapitels 5sexies enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf den Aufenthalt nach Abschluss der Forschungstätigkeit im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung sowie die Bestimmungen der Artikel 1 bis 11 des vorliegenden Erlasses, die diese Kategorie von Ausländern betreffen, treten am 1. Januar 2023 in Kraft.


Art. 44 - Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 27. November 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR


Anlage 1

Anlage 15 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 15



KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:

BESCHEINIGUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 30, 33, 40, 56, 103, 104/5, 105/91 Absatz 1, 109, 110bis oder 119 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern oder von Artikel 8 des Königlichen Erlasses vom 22. Juli 2008 zur Festlegung bestimmter Ausführungsmodalitäten zum Gesetz vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am:

wohnhaft in / laut eigenen Angaben wohnhaft in[endnoteRef:1](1): [1: ] 


Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen[endnoteRef:2](2): [2: ] 


ist heute bei der Gemeindeverwaltung erschienen[endnoteRef:3](3): [3: ] 


· um einen Antrag auf Niederlassungserlaubnis oder auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten - EU einzureichen (Artikel 30),
· um die Erneuerung seines/ihres Aufenthalts- oder Niederlassungstitels oder seiner/ihrer langfristigen Aufenthaltsberechtigung - EU zu beantragen (Artikel 33 oder 103),
· um in seine/ihre frühere Aufenthaltssituation versetzt zu werden, da er/sie wegen Umständen, die unabhängig von seinem/ihrem Willen waren, nicht innerhalb der vorgesehenen Frist ins Land zurückkehren konnte (Artikel 40 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 oder Artikel 8 des Königlichen Erlasses vom 22. Juli 2008),
· um einen Antrag auf Daueraufenthalt einzureichen (Artikel 56),
· um einen Antrag im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung nach Abschluss seines/ihres Studiums einzureichen (Artikel 104/5),
· um einen Antrag im Hinblick auf die Arbeitssuche oder Unternehmensgründung nach Abschluss seiner/ihrer Forschungstätigkeit einzureichen (Artikel 105/91 Absatz 1),
· um seine/ihre Anwesenheit als Grenzgänger zu melden (Artikel 109),
· um ein Verfahren auf der Grundlage von Artikel 110bis einzuleiten (Artikel 110bis),
· um sich eintragen zu lassen oder um das Aufenthaltsdokument, den Aufenthalts- oder Niederlassungstitel oder die langfristige Aufenthaltsberechtigung - EU, auf das/den/die er/sie Anrecht hat, abzuholen (Artikel 119).

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden vorläufig bis zum[endnoteRef:4](4)(1): [4: ] 


Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden in Belgien für die Dauer seiner/ihrer Beschäftigung als Grenzgänger(1).

Arbeitsmarkt(1):	unbeschränkt
beschränkt
nein

Vorliegende Bescheinigung gilt als Nachweis über die Eintragung im Fremdenregister oder im Bevölkerungsregister, wenn sie bei Einreichung eines Antrags auf Niederlassungserlaubnis, auf Erlangung der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten - EU oder auf Daueraufenthalt ausgestellt wird oder um nach Abschluss des Studiums oder der Forschungstätigkeit Arbeit zu suchen oder ein Unternehmen zu gründen (Artikel 30, 56, 104/5 oder 105/91 Absatz 1) oder wenn der/die Betreffende bei der Gemeindeverwaltung erschienen ist, um die Erneuerung seines/ihres Aufenthalts- oder Niederlassungstitels oder seiner/ihrer langfristigen Aufenthaltsberechtigung - EU zu beantragen (Artikel 33 oder 103) oder um sich eintragen zu lassen oder um das Aufenthaltsdokument, den Aufenthalts- oder Niederlassungstitel oder die langfristige Aufenthaltsberechtigung - EU, auf das/den/die er/sie Anrecht hat, abzuholen (Artikel 119).

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG UND IST NUR ALS BEGLEITDOKUMENT DES NATIONALEN IDENTITÄTSDOKUMENTS DES INHABERS/DER INHABERIN GÜLTIG.

	Ausgestellt in 	, am
	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter
Foto + Stempel





_________________________

(1) Unzutreffendes bitte streichen.
(2) Nur ausfüllen, wenn der Ausländer / die Ausländerin über eine solche Erkennungsnummer verfügt.
(3) Grund für die Ausstellung der vorliegenden Bescheinigung ankreuzen.
(4) Ablaufdatum der vorliegenden Bescheinigung angeben. Wird sie im Rahmen des Verfahrens von Artikel 110bis ausgestellt, kann diese Bescheinigung nicht verlängert werden.


Die Gültigkeitsdauer des vorliegenden Dokuments wird verlängert:


Bis zum …....................................................
Bis zum .......................................................
Ausgestellt in ...................., am ...................
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel
Ausgestellt in ...................., am …...............
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter 

Stempel


Anlage 2

Anlage 15quinquies zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 15quinquies



KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN,
AUSSENHANDEL UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
AKZ.:

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSZULASSUNG ODER AUF AUFENTHALTSERLAUBNIS VON MEHR ALS DREI MONATEN

ausgestellt in Anwendung von Artikel 12bis § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und Artikel 25/3 § 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name: 	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	

ist am ..................................... (TT/MM/JJJJ) bei der belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung von ...................................... vorstellig geworden, um in Anwendung der Artikel 10, 10bis und 12bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern einen Aufenthaltsantrag einzureichen als[footnoteRef:1](1): [1: (1) Zutreffendes bitte ankreuzen.] 


· Ausländer(in), dessen/deren Aufenthaltsrecht durch einen internationalen Vertrag, durch Gesetz oder durch einen Königlichen Erlass anerkannt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 1),
· Ausländer(in), der/die die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, um die belgische Staatsangehörigkeit durch Option zu erwerben oder um diese Staatsangehörigkeit wiederzuerlangen (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 2),
· Frau, die durch ihre Heirat oder dadurch, dass ihr Ehemann eine fremde Staatsangehörigkeit erworben hat, die belgische Staatsangehörigkeit verloren hat (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 3),
· Ehepartner(in) oder Lebenspartner(in) im Rahmen einer Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist, eines/einer Drittstaatsangehörigen, dem/der der Aufenthalt für unbegrenzte Dauer beziehungsweise die Niederlassung gestattet oder erlaubt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4),


· Lebenspartner(in) im Rahmen einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft eines/einer Drittstaatsangehörigen, dem/der der Aufenthalt für unbegrenzte Dauer beziehungsweise die Niederlassung gestattet oder erlaubt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 5),
· Alleinstehende(r), der/die jünger als achtzehn Jahre und Kind eines/einer Drittstaatsangehörigen ist, dem/der der Aufenthalt für unbegrenzte Dauer beziehungsweise die Niederlassung gestattet oder erlaubt ist, oder Kind dessen/deren Ehepartners/Ehepartnerin beziehungsweise Lebenspartners/Lebenspartnerin ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 und 5),
· Alleinstehende(r) mit Behinderung, der/die jünger als achtzehn Jahre und Kind eines/einer Drittstaatsangehörigen ist, dem/der der Aufenthalt für unbegrenzte Dauer beziehungsweise die Niederlassung gestattet oder erlaubt ist (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 6),
· Vater oder Mutter eines Ausländers / einer Ausländerin, der/die als Flüchtling anerkannt oder dem/der der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt ist, der/die jünger als achtzehn Jahre ist und in das Königreich eingereist ist, ohne in Begleitung eines/einer für ihn/sie verantwortlichen volljährigen Ausländers/Ausländerin zu sein, und der/die anschließend nicht unter der Obhut einer solchen Person stand (Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, der/die sich als Student(in) im Königreich aufhält (Artikel 10bis § 1),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, dem/der der Aufenthalt für begrenzte Dauer erlaubt ist (Artikel 10bis § 2),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, der/die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung eines/einer langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt (Artikel 10bis § 3),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen, der/die Inhaber(in) einer Blauen Karte EU ist (Artikel 10bis § 4),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines/einer unternehmensintern transferierten Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin (Artikel 10bis § 5),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines/einer unternehmensintern transferierten Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin im Rahmen einer langfristigen Mobilität (Artikel 10bis § 5),
· Familienmitglied eines/einer Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines Forschers / einer Forscherin (Artikel 10bis § 6),
· Familienmitglied eines Drittstaatsangehörigen in der Eigenschaft eines Forschers / einer Forscherin im Rahmen einer langfristigen Mobilität (Artikel 10bis § 6).

Der/Die Betreffende wird davon in Kenntnis gesetzt, dass der Beschluss in Bezug auf seinen/ihren Antrag auf Aufenthaltszulassung oder auf Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten schnellstmöglich und spätestens sechs Monate ab dem Datum der vorliegenden Empfangsbescheinigung - diese Frist kann gegebenenfalls zwei Mal um drei Monate verlängert werden - von der zuständigen Behörde gefasst und der angerufenen diplomatischen oder konsularischen Vertretung notifiziert wird.



	Ausgestellt in 	, am 	


Der Vertreter der belgischen diplomatischen beziehungsweise
konsularischen Mission oder sein Beauftragter


	Stempel


Unterschrift des/der Betreffenden



Anlage 3

Anlage 29 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 29



KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT

Provinz:
Gemeinde:
Akz.:
(Vorderseite)

BESCHLUSS ZUR ERKLÄRUNG DER UNZULÄSSIGKEIT

eines Antrags eingereicht aufgrund von Artikel 60, 61/1/2, 61/1/9 oder 61/13/12 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 101, 103, 104/5 oder 105/89 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Herr/Frau ................................................................................................ (Name und Vornamen),
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
geboren in ............................................................., am ................................................................,
laut eigenen Angaben wohnhaft in ................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ist am ............................... bei der Gemeindeverwaltung / der diplomatischen oder konsularischen Vertretung erschienen, um in Anwendung von Artikel 60, 61/1/2, 61/1/9 oder 61/13/12[endnoteRef:5](1) des vorerwähnten Gesetzes und von Artikel 101, 103, 104/5 oder 105/89 des vorerwähnten Königlichen Erlasses einen Antrag auf Aufenthalt oder einen Antrag auf Erneuerung dieses Aufenthalts einzureichen. [5: ] 


Dieser Antrag wird aus folgendem Grund für unzulässig erklärt[endnoteRef:6](2): [6: ] 


· Der/Die Betreffende hat den Antrag nicht spätestens fünfzehn Tage vor Ablauf seines/ihres Aufenthaltstitels oder spätestens binnen drei Monaten nach Erlangung des Diploms eingereicht (Artikel 61/1/2 oder 61/1/11 Absatz 1 Nr. 1(1) des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 103 § 4 Absatz 1 Nr. 1 oder 104/5 § 3(1) des vorerwähnten Königlichen Erlasses).
· Der/Die Betreffende hat den Antrag nicht spätestens fünfzehn Tage vor Ablauf seines/ihres Aufenthaltstitels eingereicht (Artikel 61/13/13 § 3 Nr. 1 des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 105/90 § 3 Absatz 1 des vorerwähnten Königlichen Erlasses).
· Der/Die Betreffende ist aufgefordert worden, die fehlenden Unterlagen vorzulegen. Der/Die Betreffende hat die fehlenden Unterlagen nicht binnen der Frist von fünfzehn Tagen (Artikel 61/1/2 oder 61/1/11 Absatz 1 Nr. 2(1) des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 103 § 4 Absatz 1 Nr. 2 oder 104/5 § 3(1) des vorerwähnten Königlichen Erlasses) oder nicht binnen der Frist von dreißig Tagen und gegebenenfalls vor Ablauf der Gültigkeitsdauer seiner/ihrer Aufenthaltsgenehmigung beziehungsweise -erlaubnis (Artikel 61/1 § 4 des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 101 § 3 des vorerwähnten Königlichen Erlasses) vorgelegt.
· Der/Die Betreffende ist aufgefordert worden, die fehlenden Unterlagen vorzulegen. Der/Die Betreffende hat die fehlenden Unterlagen nicht binnen fünfzehn Tagen vorgelegt (Artikel 61/13/13 § 3 Nr. 2 des vorerwähnten Gesetzes und Artikel 105/90 § 3 Absatz 1 des vorerwähnten Königlichen Erlasses).

Ausgestellt in ............................, am ............................

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde


Stempel






























(Rückseite)

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre ..........................................................,	am ....................................................................,
hat der/die Unterzeichnete, ......................................................................................................[footnoteRef:2](3), [2: (3) Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in .................................................................................................................................,
Herrn/Frau ...................................................................................................................................,
geboren in .......................................................,	am ....................................................................,
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,

den Beschluss zur Erklärung der Unzulässigkeit eines Antrags notifiziert, der aufgrund von Artikel 60, 61/1/2 oder 61/1/9 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 101, 103 oder 104/5 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eingereicht worden ist.

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der Verfahrensordnung des Rates vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat per Einschreiben an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Ich bestätige hiermit, dass mir die vorliegenden Beschlüsse notifiziert worden sind.

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde

Anlage 4

Anlage 32 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 32



KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:

VERPFLICHTUNG ZUR KOSTENÜBERNAHME

eingegangen gemäß den Bestimmungen von Artikel 9 oder Artikel 61 § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Der/Die Unterzeichnete, ..............................................................................................................,
geboren in ............................................................., am ................................................................,
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
......................................................................................................................................... (Beruf),
wohnhaft in ..................................................................................................................................,
verpflichtet sich gegenüber dem Belgischen Staat, jedem zuständigen öffentlichen Sozialhilfezentrum und Hrn./Fr. ...................................................................................................
......................................................................................................................................................,
geboren in .............................................................., am ...............................................................,
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
wohnhaft in .............................................................................................................................., [endnoteRef:7](1) [7: ] 

· der/die sich in Belgien befindet oder nach Belgien kommt, um an .........................................[endnoteRef:8](2) zu studieren, [8: ] 

· der/die sich in Belgien befindet oder nach Belgien kommt, um nach Abschluss seines/ihres Studiums eine Arbeit zu suchen oder ein Unternehmen zu gründen,
die Kosten für Gesundheitspflege, Aufenthalt, Studium und Rückführung des/der Obenerwähnten zu übernehmen.
Vorliegende Kostenübernahme gilt ab dem Datum der Unterschrift und ist gültig für(1)
· das akademische Jahr .........................................[endnoteRef:9](3), [9: ] 

· die gesamte Dauer des gewählten Ausbildungszyklus (Bachelor, Master, Doktorat, Spezialisierung, Mobilitätsprogramm),
· zwölf Monate (im Rahmen der Arbeitssuche oder der Gründung eines Unternehmens nach Abschluss des Studiums).
Der/Die Unterzeichnete garantiert die Übernahme der Kosten für Gesundheitspflege, Aufenthalt, Studium und Rückführung bis zu zwölf Monate nach Ablauf der oben festgelegten Frist.
Der/Die Unterzeichnete kann diese von ihm/ihr unterzeichnete Verpflichtung nur dann widerrufen, wenn die betreffende Person andere gültige Nachweise über genügende Existenzmittel vorlegt, die in Artikel 61 § 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 vorgesehen sind (zum Beispiel Stipendium, Lohn, andere Anlage 32, die ein neuer zahlungsfähiger Bürge eingegangen ist).

Legalisierung der Unterschrift	Datum und Unterschrift [endnoteRef:10](4) [10: ] 

von ..........................................................................
Ausgestellt in ........................., am .........................	Gelesen und genehmigt
STEMPEL

Unterschrift der Behörde 








































[bookmark: _Hlk189131806]
(1) Zutreffendes ankreuzen.
(2) Name und genaue Adresse der Hochschuleinrichtung angeben.
(3) Das betreffende akademische Jahr angeben.
(4) Die Unterschrift muss von der Gemeindeverwaltung / dem belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertreter im Ausland legalisiert werden.
Anlage 5

Vorliegende Anlage bildet die Anlage 32bis zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

[bookmark: _Hlk189132834]Anlage 32bis zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 32bis



KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:

VERPFLICHTUNG ZUR KOSTENÜBERNAHME

eingegangen gemäß den Bestimmungen von Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 3 oder 61/13/31 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.
Die Vereinigung oder das Unternehmen .......................................................................................
mit der Unternehmensnummer ....................................................................................................,
gesetzlich vertreten durch ............................................................................................................,
in der Eigenschaft eines/einer ......................................................................................................,
verpflichtet sich gegenüber dem Belgischen Staat, jedem zuständigen öffentlichen Sozialhilfezentrum und gegenüber ..............................................................................................,
geboren in ..............................................................., am ..............................................................,
..................................................................................................................... Staatsangehörigkeit,
wohnhaft in ..................................................................................................................................,

· der/die ein Praktikum im Königreich bei[footnoteRef:3](1) ........................................................... absolvieren wird, die während der gesamten Dauer des Aufenthalts im Staatsgebiet des Königreichs entstehenden Kosten zu tragen, einschließlich der Kosten für den Lebensunterhalt und die Unterkunft des/der Obenerwähnten, [3: (1) Bezeichnung und genaue Adresse des Praktikumsorts oder der Freiwilligenorganisation.] 


· der/die freiwillige Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes bei(1) ...................................................................................................... ausüben wird, die während der gesamten Dauer des Aufenthalts im Staatsgebiet des Königreichs entstehenden Kosten zu tragen, einschließlich der Kosten für den Lebensunterhalt und die Unterkunft des/der Obenerwähnten,



Vorliegende Kostenübernahme gilt ab dem Datum der Unterschrift und ist gültig für[footnoteRef:4](2): [4: (2) Zutreffendes ankreuzen.] 

· die Dauer des Praktikumsvertrags und für die Dauer dessen eventueller Verlängerung mit Ablaufdatum am .................................................. . Die Vereinigung oder das Unternehmen bleibt bis zu sechs Monate nach der vorerwähnten Frist zur Zahlung der vorerwähnten Kosten verpflichtet,

· die Dauer des Freiwilligenvertrags mit Ablaufdatum am .................................................. . Die Vereinigung oder das Unternehmen bleibt bis zu sechs Monate nach der vorerwähnten Frist zur Zahlung der vorerwähnten Kosten verpflichtet.

Die Vereinigung oder das Unternehmen kann sich dieser Verpflichtung gegenüber dem/der Betreffenden nicht entziehen, es sei denn, der/die Betreffende weist nach, dass er/sie die in Artikel 61/13/23 § 1 Nr. 2 oder 61/13/31 § 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt (zum Beispiel Lohn, Entschädigungen).

Gelesen und genehmigt
Datum und Unterschrift
............................................................................
In ................................., am ...............................


Anlage 6

Vorliegende Anlage bildet die Anlage 33ter zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Anlage 33ter zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE33ter



KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:

BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EMPFANG EINES ANTRAGS AUF AUFENTHALTSERLAUBNIS

[bookmark: _Hlk189133578]ausgestellt in Anwendung von Artikel 101 § 1 oder 2, 103 § 2, 104/5 § 1 oder 2 oder 105/90 § 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name: 	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:5](1): 	 [5: (1) Nur ausfüllen, wenn der Ausländer / die Ausländerin über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in: 	
	

ist am ................................... (TT/MM/JJJJ) bei der Gemeindeverwaltung / der diplomatischen oder konsularischen Vertretung[footnoteRef:6](2) erschienen, um einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis oder auf Erneuerung einer solchen Erlaubnis einzureichen, und zwar als: [6: (2)  Unzutreffendes bitte streichen.] 


· Student(in) (Artikel 60 des Gesetzes),
· Drittstaatsangehörige(r), der/die nach Abschluss seines/ihres Studiums eine Arbeit suchen oder ein Unternehmen gründen möchte (Artikel 61/1/2 oder 61/1/9 des Gesetzes),
· Drittstaatsangehörige(r), der/die nach Abschluss seiner/ihrer Forschungstätigkeit eine Arbeit suchen oder ein Unternehmen gründen möchte (Artikel 61/13/12 oder 61/13/15 des Gesetzes).



Der Antrag:
· ist vollständig,
· muss binnen fünfzehn Tagen durch folgende Unterlagen ergänzt werden: 	
	
	
· ist binnen der Frist von fünfzehn Tagen am .................... ergänzt worden, und ist nun vollständig.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.


Ausgestellt in ............................., am ............................

Stempel




Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde


Anlage 7

Vorliegende Anlage bildet die Anlage 33quater zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Anlage 33quater zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANNEXE 33quater



KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:

[bookmark: _Hlk189133744]BESCHEINIGUNG RÜCKKEHR NACH MOBILITÄT

ausgestellt in Anwendung von Artikel 19 § 5, 42 Absatz 3 oder 104/4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am:

Inhaber(in) des Aufenthaltstitels Nr.:

ausgestellt in:	am:

abgelaufen am / beendet oder entzogen am[footnoteRef:7](1): [7: (1) Unzutreffendes bitte streichen.] 


ist es erlaubt, wieder ins Königreich einzureisen.

Vorliegende Bescheinigung ist während acht Werktagen ab dem Ausstellungsdatum gültig.

Vor Ablauf dieser Frist muss der/die Betreffende bei der Gemeindeverwaltung seines/ihres Wohnortes vorstellig werden, um seine/ihre Lage zu regularisieren.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Vorliegendes Dokument ist nur gültig, wenn der/die Betreffende gleichzeitig das Identitätsdokument[footnoteRef:8](2) vorzeigen kann, dessen Inhaber er/sie ist: [8: (2) Art und Merkmale des Dokuments und eventuell Merkmale und Gültigkeit des Visums angeben.] 



Ausgestellt in .................................., am ............................

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde
[image: Une image contenant diagramme, Rectangle, croquis, ligne

Description générée automatiquement]
Foto + Stempel














Anlage 8

Anlage 43 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 43



BESCHLUSS, MIT DEM DER AUSLÄNDER / DIE AUSLÄNDERIN ÜBER DIE TEILZAHLUNG DER GEBÜHR ZUR DECKUNG DER DURCH DIE BEARBEITUNG SEINES/IHRES AUFENTHALTSANTRAGS ENTSTEHENDEN VERWALTUNGSKOSTEN INFORMIERT WIRD

[bookmark: _Hlk189134182]In Ausführung von Artikel 1/1, 61/12 § 5, 61/13/8 § 4, 61/13/13 § 2, 61/13/18 § 5, 61/13/27 § 5, 61/25-5 § 3 Absatz 1, 61/27-4 § 3 Absatz 1, 61/29-4 § 6, 61/34 § 5 Absatz 1 oder 61/45 § 4 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und der Artikel 1/2 § 3 und 1/2/1 § 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	hat der/die
Unterzeichnete
	[Name und
 Vorname(n)]
	[Eigenschaft]



den Betreffenden/die Betreffende, der/die weiter unten genannt wird, informiert, dass die am ………………… (TT/MM/JJJJ) erfolgte Zahlung der Gebühr eine Teilzahlung ist und dass er/sie binnen einer Frist von[footnoteRef:9](1): [9: (1) Zutreffenden Grund ankreuzen.] 

· 30 Tagen ab dem Tag nach dem Tag der Notifizierung des vorliegenden Beschlusses den Restbetrag zahlen muss, nämlich ......................... EUR. Andernfalls wird sein/ihr Antrag für unzulässig erklärt,
· 15 Tagen ab dem Tag nach dem Tag der Notifizierung des vorliegenden Beschlusses den Restbetrag zahlen muss, nämlich ......................... EUR. Andernfalls wird sein/ihr Antrag verweigert,
· 10 Tagen ab dem Tag nach dem Tag der Notifizierung des vorliegenden Beschlusses den Restbetrag zahlen muss, nämlich ......................... EUR. Andernfalls wird sein/ihr Antrag verweigert.

Name:	Vorname(n):
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:
Adresse:
Ausgestellt in 	, am
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Der Vertreter der belgischen diplomatischen beziehungsweise konsularischen Mission oder sein Beauftragter

Der Minister oder sein Beauftragter[footnoteRef:10](2) [10: (2) Unzutreffendes bitte streichen.] 

Stempel

NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre ................................................................,	am .............................................................,
hat der / die Unterzeichnete ........................................................................................................[footnoteRef:11]1 [11: 1 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

Herrn/Frau ...................................................................................................................................,
geboren in .............................................................,	am .............................................................,
Staatsangehörigkeit: .............................................,	 wohnhaft in ..............................................,

den Beschluss notifiziert, mit dem der Ausländer / die Ausländerin über die Teilzahlung der Gebühr zur Deckung der durch die Bearbeitung seines/ihres Aufenthaltsantrags entstehenden Verwaltungskosten informiert wird, und hat ihm/ihr eine Kopie davon übermittelt.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des/der Betreffenden	Unterschrift der Behörde


Anlage 9

Anlage 43bis zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 43bis



BESCHLUSS ZUR ABLEHNUNG EINES AUFENTHALTSANTRAGS

[bookmark: _Hlk189136277]In Ausführung von Artikel 61/13/3 § 2 Nr. 4, 61/13/10 § 2 Nr. 4, 61/13/23 § 2 Nr. 4, 61/13/31 § 2 Nr. 4, 61/25-5 § 3 Absatz 2, 61/27-4 § 3 Absatz 2, 61/29-8 § 2 Absatz 1 Nr. 5, 61/39 § 2 Nr. 3 oder 61/48 § 2 Nr. 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 1/2/1 § 4 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

wird der Aufenthaltsantrag, den der/die Betreffende, der/die weiter unten genannt wird, am ................................... (TT/MM/JJJJ) eingereicht hat, aus folgendem Grund abgelehnt[footnoteRef:12](1): [12: (1) Zutreffenden Grund ankreuzen.] 


· Der in Artikel 1/1/1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern festgelegte Betrag ist nicht tatsächlich auf dem Konto Nr. BE57 6792 0060 9235 eingegangen.

· Der/die Betreffende hat eine Teilzahlung ausgeführt und den geschuldeten Restbetrag nicht gezahlt. Er/sie hat dies nicht binnen fünfzehn Tagen nach Notifizierung des Beschlusses, anhand dessen er/sie von der Teilzahlung in Kenntnis gesetzt worden ist, nachgewiesen.

· Der/die Betreffende hat eine Teilzahlung ausgeführt und den geschuldeten Restbetrag nicht gezahlt. Er/sie hat dies nicht binnen zehn Tagen nach Notifizierung des Beschlusses, anhand dessen er/sie von der Teilzahlung in Kenntnis gesetzt worden ist, nachgewiesen.



Name:	Vorname(n):
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:
Adresse:

Ausgestellt in 	, am

Der Minister oder sein Beauftragter

Stempel


NOTIFIZIERUNGSURKUNDE

Im Jahre 		, am 	
hat der/die Unterzeichnete 	[footnoteRef:13]2 [13: 2 Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

Herrn/Frau 	
geboren in 		, am 	
Staatsangehörigkeit: 		und wohnhaft in 	

den Beschluss zur Ablehnung seines/ihres am 	 eingereichten Aufenthaltsantrags notifiziert und ihm/ihr eine Kopie davon ausgehändigt.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage nicht ausgesetzt.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des/der Betreffenden	Unterschrift der Behörde


Anlage 10

Anlage 46 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 46



KÖNIGREICH BELGIEN

[bookmark: _Hlk189137638]BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER KOMBINIERTEN ERLAUBNIS / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER BLAUEN KARTE EU / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS ODER EINES VISUMS FÜR DEN LÄNGERFRISTIGEN AUFENTHALT FÜR SAISONARBEITNEHMER / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINES AUFENTHALTSTITELS FÜR UNTERNEHMENSINTERN TRANSFERIERTE ARBEITNEHMER / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR LANGFRISTIGE MOBILITÄT "ICT" / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR FORSCHER / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR LANGFRISTIGE MOBILITÄT FÜR FORSCHER / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR PRAKTIKANTEN / BESCHLUSS ZUR ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS FÜR FREIWILLIGE[footnoteRef:14](1) [14: (1)  Unzutreffendes bitte streichen.] 


ausgestellt in Anwendung von Artikel 33 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 zwischen dem Föderalstaat, der Wallonischen Region, der Flämischen Region, der Region Brüssel-Hauptstadt und der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Bezug auf die Koordinierung der Politik in Sachen Arbeitserlaubnis mit der Politik in Sachen Aufenthaltsgenehmigung und in Sachen Normen für die Beschäftigung und den Aufenthalt ausländischer Arbeitnehmer und der Artikel 105/2 § 1, 105/3 § 4, 105/8 § 1, 105/23 § 1 Absatz 1, 105/28 § 1 Absatz 1, 105/33 § 1, 105/46 § 1, 105/51 § 1, 105/57 § 1, 105/62 § 1, 105/72 § 1, 105/78 § 1, 105/84 § 1, 105/96 § 1 und 105/108 § 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Name: 	
Vorname(n): 	
Staatsangehörigkeit: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Erkennungsnummer des Nationalregisters[footnoteRef:15](2): 	 [15: (2) Nur ausfüllen, wenn der Ausländer / die Ausländerin über eine solche Erkennungsnummer verfügt.] 

Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in(1): 	
	

wird es gestattet, sich für einen Zeitraum von mehr als neunzig Tagen zu Arbeitszwecken / im Hinblick auf eine hochqualifizierte Beschäftigung / zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer(in) / zwecks Beschäftigung als unternehmensintern transferierte(r) Arbeitnehmer(in) / zwecks Beschäftigung als unternehmensintern transferierte(r) Arbeitnehmer(in) im Rahmen der langfristigen Mobilität / zwecks Beschäftigung als Forscher(in) oder Forscher(in) im Rahmen einer langfristigen Mobilität / zwecks Beschäftigung als Praktikant(in) / zwecks Beschäftigung als Freiwillige(r)(1) auf dem belgischen Staatsgebiet aufzuhalten.

Der Beschluss zur Aufenthaltserlaubnis und der Beschluss zur Arbeitserlaubnis sind diesem Beschluss beigefügt.


Ausgestellt in 	, am

Der Minister oder sein Beauftragter

Stempel

Unterschrift des/der Betreffenden


Anlage 11

Anlage 49 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 49



KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
AKZ.:
[bookmark: _Hlk189137893]BESCHEINIGUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 33 §§ 2 bis 8, 105/2 § 4 Absatz 3, 105/2 § 5 Absatz 2, 105/8 § 3 Absatz 3, 105/8 § 4 Absatz 2, 105/24 § 2 Absatz 2, 105/47 § 2 Absatz 2, 105/58 § 1, 105/73 § 2 Absatz 2, 105/85 Absatz 2, 105/97 § 2 Absatz 3 oder 105/109 § 2 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am:

wohnhaft in / laut eigenen Angaben wohnhaft in[endnoteRef:11](1): [11: ] 


Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen[endnoteRef:12](2): [12: ] 

ist heute bei der Gemeindeverwaltung erschienen, um das vorliegende Dokument zu erhalten, in Erwartung[endnoteRef:13](3): [13: ] 


· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung der kombinierten Erlaubnis, auf die er/sie Anrecht hat (Artikel 105/2 §§ 4 und 5),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Blauen Karte EU, auf die er/sie Anrecht hat (Artikel 105/8 §§ 3 und 4),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für Saisonarbeitnehmer, auf die er/sie Anrecht hat (Artikel 105/24 § 2),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung eines Aufenthaltstitels für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer, auf den er/sie Anrecht hat (Artikel 105/47 § 2),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für langfristige Mobilität "ICT" (Artikel 105/58 § 1),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für Forscher (Artikel 105/73 § 2 Absatz 2),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher (Artikel 105/85 Absatz 2),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für Praktikanten (Artikel 105/97 § 2 Absatz 3),
· seiner/ihrer Eintragung und/oder der Ausstellung einer Erlaubnis für Freiwillige (Artikel 105/109 § 2 Absatz 3),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer kombinierten Erlaubnis (Artikel 33 § 2),
· eines Beschlusses über die Ausstellung einer kombinierten Erlaubnis als ehemalige(r) Inhaber(in) einer Arbeitserlaubnis B (Artikel 33 § 5),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Blauen Karte EU (Artikel 33 § 3),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Erlaubnis für Saisonarbeitnehmer (Artikel 33 § 4),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seines/ihres Aufenthaltstitels für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer (Artikel 33 § 6),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Erlaubnis für langfristige Mobilität "ICT" (Artikel 33 § 6),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Erlaubnis für Forscher (Artikel 33 § 7),
· eines Beschlusses über die Erneuerung seiner/ihrer Erlaubnis für Praktikanten (Artikel 33 § 8).

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden vorläufig bis zum:

Arbeitsmarkt(1): BESCHRÄNKT, UNBESCHRÄNKT, NEIN

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG UND IST NUR ALS BEGLEITDOKUMENT DES NATIONALEN IDENTITÄTSDOKUMENTS DES INHABERS/DER INHABERIN GÜLTIG.

Ausgestellt in 	, am

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Foto + Stempel
[image: Une image contenant croquis, diagramme, Rectangle, ligne

Description générée automatiquement]





Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert:

Bis zum ........................................................	Bis zum .............................................................

Ausgestellt in ...................., am ...................	Ausgestellt in ......................, am ......................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Stempel	Stempel


Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert:

Bis zum ........................................................	Bis zum .............................................................

Ausgestellt in ...................., am ...................	Ausgestellt in ......................, am ......................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Stempel	Stempel


Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert:

Bis zum ........................................................	Bis zum .............................................................

Ausgestellt in ...................., am ...................	Ausgestellt in ......................, am ......................

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter


Stempel	Stempel


Anlage 12

Anlage 51 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 51



KÖNIGREICH BELGIEN
PROVINZ:
GEMEINDE:
AKZ.:

VORLÄUFIGES AUFENTHALTSDOKUMENT

[bookmark: _Hlk189137999]ausgestellt in Anwendung von Artikel 61/13/4 Absatz 4, 61/13/11 § 4, 61/13/13 § 5 oder 61/25-2 § 5 des Gesetzes und Artikel 105/4, 105/79, 105/87 oder 105/103 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am:

Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen:

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt des/der Betreffenden vorläufig bis zum:


Ausgestellt in 	, am

Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel


Arbeitsmarkt: nein


Die Gültigkeitsdauer der vorliegenden Bescheinigung wird verlängert:

Bis zum: 		Bis zum: 	
Ausgestellt in 	, am 		Ausgestellt in 	, am 	
Der Bürgermeister oder sein Beauftragter	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter

Stempel	Stempel

Anlage 13

Anlage 52 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	
	ANLAGE 52



KÖNIGREICH BELGIEN
FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES
AUSLÄNDERAMT
AKZ.:

[bookmark: _Hlk189138076]BESCHLUSS ZUR BEENDIGUNG DES AUFENTHALTS
(VORDERSEITE)

ausgestellt in Ausführung von Artikel 61/13/3 § 4, 61/13/10 § 3, 61/13/23 § 3, 61/13/31 § 3, 61/25-7, 61/27-6, 61/29-8 § 3, 61/39 § 4 oder 61/48 § 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und von Artikel 105/6, 105/9, 105/37, 105/54, 105/65, 105/80, 105/88, 105/104 oder 105/111 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern wird dem Aufenthalt im Königreich von:

Name:	Vorname(n):

Staatsangehörigkeit:

geboren in:	am: 

Erkennungsnummer des Nationalregisters der natürlichen Personen:

zu folgenden Zwecken[endnoteRef:14](1): [14: ] 

· zu Arbeitszwecken im Königreich (Artikel 61/25-7 des Gesetzes),
· im Hinblick auf eine hochqualifizierte Beschäftigung im Königreich (Artikel 61/27-6 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer(in) im Königreich (Artikel 61/29-8 § 3 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als unternehmensintern transferierte(r) Arbeitnehmer(in) im Königreich (Artikel 61/39 § 4 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als unternehmensintern transferierte(r) Arbeitnehmer(in) im Rahmen der langfristigen Mobilität im Königreich (Artikel 61/48 § 4 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Forscher(in) im Königreich (Artikel 61/13/3 § 4 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Forscher(in) im Rahmen der langfristigen Mobilität im Königreich (Artikel 61/13/10 § 3 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Praktikant(in) im Königreich (Artikel 61/13/23 § 3 des Gesetzes),
· zwecks Beschäftigung als Freiwillige(r) im Königreich (Artikel 61/13/31 § 3 des Gesetzes)


aus folgendem Grund ein Ende gesetzt:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ausgestellt in 	, am

Der Minister oder sein Beauftragter[endnoteRef:15](2) [15: ] 



































NOTIFIZIERUNGSURKUNDE
(RÜCKSEITE)

Im Jahre 		, am 	,
auf Antrag	des Ministers 	[footnoteRef:16](1), [16: (1) Unzutreffendes bitte streichen und Eigenschaft des Ministers, der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständig ist, angeben.] 

	des Beauftragten des Ministers 	,
hat der/die Unterzeichnete 	 [footnoteRef:17](2), [17: (2) Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben, die die Notifizierung des Beschlusses vornimmt.] 

wohnhaft in 	,
Herrn/Frau 	,
geboren in 		, am 	,
den Beschluss notifiziert.

Der/Die Unterzeichnete hat ihn/sie davon unterrichtet, dass gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage gegen vorliegenden Beschluss beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden kann. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden.

Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten wird vorerwähnte Klage im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Klage wird beim Rat per Einschreiben an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.

Die Ausführung der vorerwähnten Maßnahme wird durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt.

VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behörde


Anlage 14

Vorliegende Anlage bildet die Anlage 62 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Anlage 62 zum Königlichen Erlass vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	[bookmark: _Hlk189138257]
	ANLAGE 62



KÖNIGREICH BELGIEN
Provinz:
Gemeinde:
Akz.:

BESCHEINIGUNG

ausgestellt in Anwendung von Artikel 105/81 des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

	Name:
		

	Vorname(n):
		

	Staatsangehörigkeit:
		

	Geburtsdatum:
		

	Geburtsort:
		

	Wohnhaft in / Laut eigenen Angaben wohnhaft in[footnoteRef:18](1): [18: (1) Unzutreffendes bitte streichen.] 

		

	Aufenthaltserlaubnis für Forscher / Aufenthaltserlaubnis für Familienangehörige eines Forschers, ausgestellt vom ersten Mitgliedstaat (Nummer des Dokuments)(1)
		



ist im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität bei der Gemeindeverwaltung erschienen, und zwar als[footnoteRef:19](2): [19: (2) Zutreffendes bitte ankreuzen.] 

· Forscher(in),
· Familienangehörige(r) eines Forschers / einer Forscherin.

Vorliegende Bescheinigung deckt den Aufenthalt bis zum (höchstens 180 Tage nach der Einreise ins Königreich): 		

Zugang zum Arbeitsmarkt(1): BESCHRÄNKT - UNBESCHRÄNKT - NEIN




VORLIEGENDES DOKUMENT IST WEDER EIN IDENTITÄTSNACHWEIS NOCH EINE STAATSANGEHÖRIGKEITSBESCHEINIGUNG.

Gültig ab dem 	  bis zum ...............................

Ausgestellt in ..........................., am .................................

Stempel

Unterschrift des Ausländers / der Ausländerin	Unterschrift der Behör
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